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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss (Vorberatung) 11.04.2024 N 
Stadtvertretung Kühlungsborn (Entscheidung) 25.04.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die 1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn. 
 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Sachverhalt 
Die Stadtvertretung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat am 29.02.2024 die Erhöhung der 
Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn 
beschlossen. Diese Änderung muss nunmehr in die Hauptsatzung der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn vom 06.07.2023 eingearbeitet werden.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja   Nein 
 
Anlage/n 

1 2023 Hauptsatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn - 1. Änderungssatzung 
vom 25.04.2024 (öffentlich) 
 

 



1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 

 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.07.2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777) wird nach Beschluss der 

Stadtvertretung vom 25.04.2024 sowie nach Anzeige bei der Rechtsaufsichts-

behörde nachfolgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 

Ostseebad Kühlungsborn vom 06.07.2023 erlassen: 

§ 1 
 

(1) Der § 10 Abs. 6 wird wie folgt neu formuliert: 
 
„Die Stadt gewährt den nachfolgend genannten Funktionsträgern der 

Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn monatliche Aufwandsentschädigun-

gen entsprechend der Feuerwehrentschädigungsverordnung M-V 

(FwEntschVO M-V): 

• Wehrführer - 400 EURO pro Monat 

• stellvertretender Wehrführer - 200 EURO pro Monat 

• Personen mit besonderen Aufgaben 

o Jugendfeuerwehrwart - 125 EURO pro Monat 

o Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart – 62,50 EURO pro Monat 

o Schriftführer - 100 EURO pro Monat 

o Gerätewart - 100 EURO pro Monat 

o Zugführer - 100 EURO pro Monat 

Die Aufwandsentschädigung dient als Pauschalbetrag für Fahrkosten, Tele-

fongebühren, Schreibmaterial, Reinigung von Uniformen und sonstigen 

Aufwendungen.“ 

 



§ 2 

Inkrafttreten 

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

ausgefertigt, 

Ostseebad Kühlungsborn, den  

 

 

Rüdiger Kozian 
Bürgermeister     Siegel 
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